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Bauleitplanung der Stadt Hörstel 
 
Flächenrücknahmen im Bereich Dreierwalde und Hörstel  
70. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hörstel; 
 
Beratungsunterlagen zu den Verfahrensschritten: 
 
A. Verfahrensablauf 
B. Landesplanerische Stellungnahmen – Bezirksregierung Münster 
C. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
D. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 1 BauGB abgegebenen 

Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 

E. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 1 
und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit sowie die abgegebenen Stellungnahmen der 
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

F. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

G. Behandlung der gemäß. § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange 

H. Beschluss über die im Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 und  
§ 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen  

I. Feststellungsbeschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage zur Vorlage Nr. 67/2022 
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A. Verfahrensablauf 

 
In seiner Sitzung vom 12.05.2021 (vgl. Vorlage Nr. 39/2021) hat der Rat 
der Stadt Hörstel den Aufstellungsbeschluss zur 70. Änderung des 
Flächennutzungsplanes gefasst. Im Zuge dieser Änderung ist die 
Darstellung von insgesamt 5 verschiedenen Einzelflächen in den 
Stadtteilen Dreierwalde und Hörstel als „gewerbliche Baufläche“ in „Fläche 
für die Landwirtschaft“ umzuwandeln. Die Fläche beträgt insgesamt rund 
9,4 ha. Die Verwaltung wurde mit der Durchführung des Verfahrens 
beauftragt. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 
24.01.2022 bis 04.03.2022 statt. Zeitgleich fand die frühzeitige 
Unterrichtung und Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange statt. Die im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen sind vom 
Rat der Stadt Hörstel zur Kenntnis zu nehmen (vgl. Vorlage Nr. 23/2022).  
 
Sofern dem Verwaltungsvorschlag gefolgt wird, werden die Begründung 
sowie der Plan auf Grundlage der Abwägungen angepasst und das 
Verfahren wird mit der öffentlichen Auslegung sowie der Beteiligung der  
berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 
Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB fortgesetzt. 
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B. Beteiligung der Landesplanungsbehörde gem. § 34 
Landesplanungsgesetz 

 

 

Bezirksregierung Münster – Anpassung an die Ziele der Raumordnung 
gem. § 34 LPlG vom 30.11.2021 und 10.02.2022 
 
Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen und beachtet, dabei 
wird die grundsätzliche Vereinbarkeit der vorliegenden 70. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit den Zielen der Raumordnung bestätigt. 
 
Entsprechend den Anregungen des Dezernates 35 – Städtebau vom 
10.02.2022 werden die umliegenden Flächennutzungen auch im 
Änderungsplan (analog den Darstellungen in den Planausschnitten 
Bestand) aktualisiert dargestellt. Östlich der Fläche 1 ist bei dieser 
Überarbeitung auf der Grundlage aktualisierter Plangrundlagen kein 
einzelnes Grundstück als gewerbliche Baufläche verblieben. Hinsichtlich 
der Fläche 4 erfolgt in Abstimmung mit dem Dezernat 32/35 eine geringe 
Verschiebung der Rücknahmefläche, so dass südlich der Fläche 4 kein 
schmaler Streifen gewerbliche Baufläche verbleibt. 
 
Um Irritationen zu vermeiden werden die Ausführungen im Umweltbericht 
unter dem Punkt „Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Nichtdurchführung der Planung überarbeitet.  
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Bezirksregierung Münster – Anpassung an die Ziele der Raumordnung 
gem. § 34 LPlG vom 04.05.2022 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass auch unter Berücksichtigung der 
geringen Veränderung der Abgrenzung der Teilfläche 4 die Vereinbarkeit 
der vorliegenden 70. Änderung des Flächennutzungsplanes mit den 
Zielen der Raumordnung bestätigt wird. 
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C. Behandlung der Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitbeteiligung wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 
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D. Behandlung der Stellungnahmen der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
BauGB 

 
Nachfolgend sind die eingegangenen Stellungnahmen aufgelistet, die 
weder Anregungen noch Bedenken bzw. Hinweise enthielten: 
 
Regionalverband Münsterland GmbH – Außenstelle Ibbenbüren vom 
24.01.2022 
 
Stadt Emsdetten vom 24.01.2022 
 
Gemeinde Hopsten vom 25.01.2022 
 
Stadt Ibbenbüren vom 25.01.2022 
 
Regionalverkehr Münsterland GmbH – Außenstelle Lüdinghausen vom 
01.02.2022 
 
Westnetz GmbH – Regionalzentrum Osnabrück vom 08.02.2022 
 
Landwirtschaftskammer NRW vom 22.02.2022 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW vom 24.02.2022 
 
IHK Nord-Westfalen vom 24.02.2022 
 
Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land vom 02.03.2022 
 
Kreis Steinfurt (Umwelt- und Planungsamt) vom 03.03.2022 
 
Handwerkskammer Münster vom 04.03.2022 
 
 
 

 
 
  



Seite 10 von 69 

Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet. 
Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag 
gegenübergestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 11 von 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutsche Telekom Technik GmbH – Best Mobile Richtfunktrasse – vom 
24.01.2022 und 1. Nachtrag vom 25.02.2022 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom keine Richtfunktrassen 
im Planbereich betreibt. Die Firma Ericsson Services GmbH ist ebenfalls 
im Verfahren beteiligt worden. Die im Rahmen des 1. Nachtrages 
übersandte Bilddatei wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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Stadt Hörstel: Fachbereich III Sicherheit und Ordnung vom 24.01.2022 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass für die Bereiche 1, 3 und 4 keine 
Belastungen erkennbar sind. Der Hinweis auf die im Bereich 2 
vorhandenen Stellungsbereiche bzw. auf die Fläche 5 - teilweise 
bombardiertes Gebiet - wird zur Kenntnis genommen und im Zuge 
insbesondere nachfolgender Detailplanungen berücksichtigt. Die 
Begründung/Umweltbericht wird entsprechend aktualisiert.  
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Landesbetrieb Wald und Holz NRW vom 28.01.2022 
 
Es werden seitens des Landesbetriebes Wald und Holz Bedenken 
vorgetragen, da an allen 5 Teilflächen Wald oder 
Wallhecken/Windschutzstreifen angrenzen. Die Bedenken werden 
zurückgewiesen, da Beeinträchtigungen für die Belange des 
Landesbetriebes Wald und Holz durch die Rücknahme von Bauflächen zu 
Gunsten von Flächen für die Landwirtschaft nicht zu erkennen sind. Die 
Änderung des Flächennutzungsplanes hat keine baulichen Maßnahmen 
zur Folge. Vielmehr bleiben die bisher landwirtschaftlich genutzten 
Flächen auch künftig der originären Nutzung erhalten. Die Erhaltung der 
an allen 5 Teilflächen angrenzenden Waldes bzw. der angrenzenden 
Wallhecken/Windschutzstreifen wird durch die Planung nicht 
beeinträchtigt.  
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Ericsson Services GmbH vom 31.01.2022 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ericsson Service GmbH 
bezüglich ihres Richtfunks keine Anregungen vorträgt. Die Deutsche 
Telekom Technik GmbH ist ebenfalls im Verfahren beteiligt worden. 
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EWE Netz GmbH vom 02.02.2022 
 
Die Ausführungen/Hinweise in der Stellungnahme sind allgemeiner Art, 
werden zur Kenntnis genommen und im Zuge der Verwirklichung der 
Planung beachtet. 
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Telefonica Germany GmbH & Co. OHG vom 17.02.2022 (Bereich 1) und 
18.02.2022 (Bereiche 2 – 5) 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bezogen auf die Änderungsbereiche 
2, 3, 4, 5 Belange der Telefonica Germany GmbH & Co. OHG nicht berührt 
werden. Der Hinweis auf vorhandene Richtfunktrassen im südlichen 
Änderungsbereich Nr. 1 wird zur Kenntnis genommen. Störungen für die 
Funkverbindungen gehen mit dieser Planung nicht einher, da die 
Rücknahme von Bauflächen keine Baumaßnahmen (Hochbauten) zur 
Folge haben und somit Beeinträchtigungen der Funkverbindungen nicht 
zu erkennen sind. Eine Darstellung im Flächennutzungsplan erfolgt nicht, 
da dies insgesamt zur Unübersichtlichkeit führt, zumal laufend neue 
Richtfunkverbindungen -unterschiedlicher Anbieter- hinzukommen 
können bzw. darüber hinaus Richtfunkstrecken Veränderungen -wie z.B. 
durch den Ausbau von 5G- unterworfen sind. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH vom 22.02.2022 
 
In den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 betreibt die Telekom keine 
Telekommunikationslinien. In den Änderungsbereichen 1 und 4 befinden 
sich Telekommunikationslinien – als sogenannte Hausanschlussleitungen. 
Eine Veränderung dieser bestehenden Telekommunikationslinien geht mit 
dieser Bauleitplanung nicht einher. 
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WLV-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. Kreis Steinfurt vom 
01.03.2022 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägung ist nicht 
erforderlich. 
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SWTE Netz GmbH & Co. KG vom 28.02.2022 (Eingang 04.03.2022) 
 
Die Ausführungen/Hinweise in der Stellungnahme sind allgemeiner Art 
und betreffen in der Regel Erschließungsmaßnahmen in neuen 
Baugebieten. Die Rücknahme von Bauflächen zugunsten der 
Landwirtschaft bedingen keine Erschließungsmaßnahmen, so dass diese 
Stellungnahme lediglich zur Kenntnis genommen wird. Eine Abwägung ist 
nicht erforderlich. 
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E. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren gemäß § 4 
Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen Stellungnahmen 
der Öffentlichkeit sowie die abgegebenen Stellungnahmen 
der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 

 
Die im Verfahren gemäß § 4 Abs. 1 und § 3 Abs. 1 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die abgegebenen 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange werden zur Kenntnis genommen und entsprechend 
dem Verwaltungsvorschlag behandelt. 
 
Die Verwaltung wird damit beauftragt die Begründung sowie den Plan auf 
Grundlage der Abwägungen anzupassen und folgend die Durchführung 
der öffentlichen Auslegung des Änderungsentwurfes gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB sowie mit der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
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F. Behandlung der gemäß § 3 Abs. 2 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden keine Stellungnahmen 
abgegeben. 
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G. Behandlung der gemäß § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen 
Stellungnahmen der berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange 

 
Nachfolgend sind die eingegangenen Stellungnahmen aufgelistet, die 
weder Anregungen noch Bedenken bzw. Hinweise enthielten: 
 
Kreis Steinfurt vom 19.04.2022 
 
Amprion GmbH vom 20.04.2022 
 
Landesbetrieb Wald und Holz NRW vom 25.04.2022 
 
Stadt Emsdetten vom 26.04.2022 
 
Gemeinde Hopsten vom 28.04.2022 
 
Stadt Ibbenbüren vom 19.05.2022 
 
Westnetz GmbH – Regionalzentrum Osnabrück vom 28.04.2022 (hier 
eingegangen am 03.05.2022) 
 
Landwirtschaftskammer NRW - Kreisstelle Steinfurt vom 04.05.2022 
 
WLV – Landwirtschaftlicher Kreisverband Steinfurt vom 16.05.2022 
 
Landesbetrieb Straßenbau NRW vom 17.05.2022 
 
IHK Nord-Westfalen vom 18.05.2022 
 
Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land vom 18.05.2022 
 
Handwerkskammer Münster vom 20.05.2022 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Seite 46 von 69 

Nachfolgend sind die eingegangenen Originalstellungnahmen abgebildet. 
Der jeweiligen Stellungnahme wird der Verwaltungsvorschlag 
gegenübergestellt. 
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Stadt Hörstel – FB III Sicherheit und Ordnung vom 19.04.2022 
 
Der Hinweis auf die Stellungnahme vom 24.01.2022 wird zur Kenntnis 
genommen. Die hier vorgetragenen Anregungen und Hinweise sind im 
Rahmen der vorliegenden Planung bereits berücksichtigt worden. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH – Best Mobile – Richtfunk-
Trassenauskunft vom 19.04.2022 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Telekom keine Richtfunktrassen 
im Planbereich betreibt. Die Firma Ericsson Services GmbH ist ebenfalls 
im Verfahren beteiligt worden. 
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Deutsche Glasfaser Holding GmbH vom 20.04.2022 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Änderungsbereich 1 
(Brookstraße 6) ein Glasfaserkabel (Hausanschlussleitung) befindet. Die 
übrigen Ausführungen/Hinweise sind allgemeiner Art und betreffen in der 
Regel Erschließungsmaßnahmen in neuen Baugebieten. Die Rücknahme 
von Bauflächen zugunsten der Landwirtschaft bedingen keine 
Erschließungsmaßnahmen, so dass diese Stellungnahme lediglich zur 
Kenntnis genommen wird. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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EWE NETZ GmbH vom 20.04.2022 
 
Die Ausführungen / Hinweise in der Stellungnahme sind allgemeiner Art, 
werden zur Kenntnis genommen und im Zuge der Verwirklichung der 
Planung beachtet. 
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Ericsson Services GmbH vom 26.04.2022 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Ericsson Services GmbH 
bezüglich ihres Richtfunks keine Anregungen vorträgt. Die Deutsche 
Telekom Technik GmbH ist ebenfalls im Verfahren beteiligt worden. 
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SWTE Netz GmbH & Co. KG vom 27.04.2022 
 
Die Stellungnahme der SWTE ist gleichlautend mit der Stellungnahme aus 
der frühzeitigen Beteiligung. Hierzu ist festzustellen, dass die 
Ausführungen/Hinweise allgemeiner Art sind und betreffen in der Regel 
Erschließungsmaßnahmen in neuen Baugebieten betreffen. Die 
Rücknahme von Bauflächen zugunsten der Landwirtschaft bedingen keine 
Erschließungsmaßnahmen, so dass diese Stellungnahme lediglich zur 
Kenntnis genommen wird. Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH vom 10.05.2022 
 
Die Stellungnahme vom 10.05.2022 entspricht der Stellungnahme vom 
22.02.2022. Neue Erkenntnisse lassen sich daher nicht ableiten. Hiernach 
betreibt die Telekom in den Änderungsbereichen 2, 3 und 5 keine 
Telekommunikationslinien. In den Änderungs-bereichen 1 und 4 befinden 
sich Telekommunikationslinien – als sogenannte Hausanschlussleitungen. 
Eine Veränderung dieser bestehenden Telekommunikationslinien geht mit 
dieser Bauleitplanung nicht einher. 
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H. Beschluss über die in den Beteiligungsverfahren § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB abgegebenen Stellungnahmen  

 
Die Behandlung der im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird unter 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und 
untereinander, wir im Verwaltungsvorschlag dargelegt, bestätigt. 
 
Die während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie 
während der Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen werden, wie in dem Verwaltungsvorschlag dargelegt, 
unter Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gegen- und 
untereinander bewertet und behandelt. 
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I. Feststellungsbeschluss 

 
Die 70. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hörstel – 
Rücknahme Flughafen – einschließlich Begründung und Umweltbericht 
wird unter Berücksichtigung der Entscheidungen aus H. festgestellt und 
beschlossen. 
 
Gemäß § 6 BauGB ist das Genehmigungsverfahren zur 70. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Stadt Hörstel – Rücknahme Flughafen – bei 
der Bezirksregierung Münster durchzuführen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


